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NEU 
 

§ 27 
Einsichtnahme durch Kreisräte, 
               Abschriften 

 
Die Kreisräte sind berechtigt, jederzeit die Niederschriften über öffentliche und nichtöffentli-
che Sitzungen des Kreistags und der Ausschüsse einzusehen. Sie können beim Landrat die 
Erteilung von Abschriften der Beschlüsse verlangen, die in öffentlicher Sitzung gefasst wur-
den (Art. 48, 49 LKrO). Niederschriften über öffentliche Sitzungen können in ein internes, nur 
Kreisräten zugängliches elektronisches Informationssystem eingestellt werden; das Recht 
aus Satz 2 wird hiervon nicht berührt. Soweit der einzelne Kreisrat einen postalischen Ver-
sand der Niederschriften wünscht, erfordert dies eine schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Landrat. 
 

 


